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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Streitig ist der Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, insbesondere eine
Rente. Im angefochtenen Entscheid werden die für die Beurteilung massgebenden
Rechtsgrundlagen und die dazu ergangene Judikatur zutreffend dargelegt. Darauf wird
verwiesen.

E. 3
Gerügt wird, das kantonale Gericht habe die medizinische Aktenlage zwar richtig
wiedergegeben, sie jedoch rechtlich mangelhaft gewürdigt und den
Untersuchungsgrundsatz verletzt.

E. 3.1
Wie aus dem Zusammenhang der vorinstanzlichen Erwägungen klar hervorgeht, hat das
Gericht die medizinischen Aktenstücke umfassend gesichtet und die relevanten Aussagen
daraus zitiert. Eine im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung
liegt nicht vor. Dass die Vorinstanz sich zur Beantwortung der Frage nach der
Arbeitsfähigkeit in einer Verweisungstätigkeit auf die Berichte des Dr. med. F.________,
Klinik für Rheumatologie und Rehabilitation, Spital Z.________ (vom 18. September 2008)
und den Ärzten der Rheumapoliklinik des Spitals R.________ (vom 14. Mai und 24. Juni
2009) an die Beschwerdegegnerin stützte, ist nicht zu beanstanden. Es ging - anders als in
den von der Pensionskasse Y.________ zur Abklärung der Berufsinvalidität eingeholten
Arztberichten - nicht um die Frage der Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit einer
Spitex-Angestellten, sondern in behinderungsangepassten Beschäftigungen. Die Vorinstanz
traf die Feststellung, es bestehe dort keine invalidenversicherungsrechtlich relevante
Einschränkung, ausdrücklich "gestützt auf die medizinische Aktenlage" und beurteilte
somit ein Gesamtbild.

E. 3.2



Die in der Beschwerde angerufene psychiatrische Komponente mit Wechselwirkung zu
somatischen Faktoren ist bereits in den Berichten an die Pensionskasse Y.________
ausführlich beleuchtet worden (vgl. etwa die Stellungnahmen der Vertrauensärztinnen Dres.
med. L.________, Spezialärztin FMH für Innere Medizin, vom 20. Juli und 7. November
2005, B.________, Physikalische Medizin und Rehabilitation FMH, vom 28. April 2008,
und C.________, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 19. Juni und 17. Dezember
2008 sowie 26. Mai 2009). Der angefochtene Entscheid dokumentiert und würdigt dies
erschöpfend im Detail. Gegenüber der Beschwerdegegnerin haben auch die Ärzte des
Spitals R.________ in Berichten vom 14. Mai und 24. Juni 2009 ein die Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigendes generalisiertes Schmerzsyndrom angeführt und den Verdacht auf eine
reaktive Depression geäussert. Im ergänzenden Bericht vom 4. November 2009 gaben sie
wiederum den Verdacht auf eine reaktive depressive Störung an, allerdings als Diagnose
ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Die Aussage des behandelnden Psychologen
lic. phil. U.________, im Schreiben vom 17. August 2010, er habe den Eindruck, dass die
Versicherte ausgeprägte psychische Defizite und Beeinträchtigungen stark dissimuliere,
weshalb ein in dieser Hinsicht völlig falsches Bild entstehen könne, hat die Vorinstanz
ebenfalls wiedergegeben. Dass sie dies nicht speziell würdigte ist unerheblich, weil die in
den umfangreichen Akten festgehaltenen Aussagen der Versicherten keinesfalls das Bild
einer bewussten und starken Verheimlichung von Krankheiten oder Krankheitssymptomen
aufkommen lassen. Sie konnte durchaus ihre Bedürfnisse ausdrücken und wollte nicht ein
möglichst funktionierendes Bild von sich abgeben. Im Übrigen finden sich in den Akten
keinerlei Anzeichen für eine traumatische Lebensgeschichte.

E. 4
Auch die übrigen Vorbringen ändern nichts am Ergebnis, dass das kantonale Gericht ohne
Verletzung von Bundesrecht zum Schluss kommen konnte, der Beschwerdeführerin sei die
Ausübung behinderungsangepasster leichter Tätigkeiten vollumfänglich zuzumuten,
weshalb die Arbeitsfähigkeit invalidenversicherungsrechtlich nicht relevant eingeschränkt
sei. Nicht jede auftauchende divergierende Auffassung behandelnder Personen gibt zu
Beweisweiterungen Anlass. Davon ist nur abzuweichen, wenn die Kritik objektive Befunde
und nachprüfbare Angaben enthält, welche die bisherige Sichtweise in Frage stellen können
(Urteil 9C_210/2010 E. 2.3 in fine). Eine Rückweisung rechtfertigt sich hier indes nicht.
Sollte sich der in der Beschwerde angesprochene Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom
bestätigen, ist damit keineswegs dargetan, dass das Leiden die Arbeitsfähigkeit in einer
angepassten Tätigkeit beeinträchtigen könnte.

E. 5
Die Beschwerde hatte keine Aussicht auf Erfolg, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 BGG als offensichtlich unbegründet (Abs. 2 lit. a) ohne Durchführung des
Schriftenwechsels erledigt wird.

E. 6
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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